
 

 Bankverbindungen: 
 Sparkasse Rotenburg-Bremervörde IBAN: DE09 2415 1235 0000 1008 42 
  BIC: BRLADE21ROB 
Dienstgebäude:   Sparkasse Scheeßel IBAN: DE28 2915 2550 0000 1313 00 

Kreishaus E-Mail: Info@Lk-row.de  BIC: BRLADE21SHL 
Hopfengarten 2 Telefon Telefax Postbank Hamburg IBAN: DE05 2001 0020 0024 7002 08 

27356 Rotenburg (Wümme) (0 42 61) 983-0 (0 42 61) 983-2199  BIC: PBNKDEFF 
   Bremische Volksbank IBAN: DE23 2919 0024 0087 0005 00 
    BIC: GENODEF1HB1 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Mitglieder 
des Ausschusses für Gesundheit, Senioren und Soziales  
 
 
 
Nachrichtlich an die  
Kreistagsabgeordneten, die nicht Mitglied   010/AfGesund/11-16 
des Ausschusses für Gesundheit, Senioren und Soziales sind.  Rotenburg, 12.11.2015 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich zur 10. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit, Senioren und Soziales am 
 

Mittwoch, den 25.11.2015, 14:30 Uhr, 
 

Rotenburg, Kreishaus, kleiner Sitzungssaal, 
 

ein. 
 

Tagesordnung: 

a) öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit 
  
 2   Feststellung der Tagesordnung 
  
 3   Genehmigung der Niederschrift über die 9. Sitzung vom 17.06.2015 
  
 4   Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten 
  
 5   Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen 
  
 5.1   Vorstellung des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen im Landkreis 

Rotenburg (Wümme) 
Vorlage: 2011-16/1202 
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 5.2   Weiterführung der Kooperation mit dem DRK Kreisverband Bremervörde 

Vorlage: 2011-16/1203 
  
 6   Sachstandsbericht zur Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 

XII) im Landkreis Rotenburg (Wümme) 2015 
Vorlage: 2011-16/1204 

  
 7   3. Sachstandsbericht 2015 zum Thema "Asyl" im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Vorlage: 2011-16/1205 
  
 8   Vermittlung der deutschen Sprache an Asylbewerber 

Vorlage: 2011-16/1207 
  
 9   Förderanträge 
  
 9.1   Förderung des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg 

(Wümme) e. V. 
Vorlage: 2011-16/1206 

  
 9.2   Förderung der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. 

Vorlage: 2011-16/1210 
  
 9.3   Förderung des Vereins für Sozialmedizin Bremervörde e. V. (VSM) 

Vorlage: 2011-16/1211 
  
 9.4   Förderung regionaler Begegnungsstätten und Kontaktstellen für psychisch kranke 

Menschen im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Vorlage: 2011-16/1212 

  
 9.5   Förderanträge "Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich" 

Vorlage: 2011-16/1213 
  
 10   Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2016 des Sozialamtes sowie des 

Gesundheitsamtes 
Vorlage: 2011-16/1214 

  
 11   Anfragen 
  

b) nichtöffentlicher Teil 

 12   Berichte und Anfragen 
  
 

 



 
 
 
 
 

 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Vorstellung des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 18.12.2013 hat der Kreistag die Errichtung eines Senioren- und Pflege-
stützpunktes Niedersachsen (SPN) nach den Richtlinien des Landes zur Förderung kommu-
naler Beratungsstrukturen für ältere Menschen beschlossen. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
wurden diese neuen Beratungsstrukturen in der Form implementiert, dass im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung die bisherigen Angebote der Rotenburger Seniorenberatung und des 
Pflegestützpunktes „RoSe“ und des vom DRK Kreisverband Bremervörde e.V. betriebenen 
Seniorenservicebüros im Mehrgenerationenhaus Zeven zusammengeführt wurden. Darüber 
hinaus sind an den SPN die Schaffung übergreifender Informations- und Vernetzungsangebote 
geknüpft. 
 
Frau Seidler, Mitarbeiterin im SPN im Gesundheitsamt Rotenburg (Wümme), wird über den 
Sachstand und die Tätigkeiten im Einzelnen berichten. 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Höhl) 
 
 
 
 

 

M i t t e i lungsvor lage  
Gesundheitsamt  

Tagesordnungspunkt: 5.1 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1202 

Status:   öffentlich 

Datum:  12.11.2015 

Termin  Beratungsfolge: 

25.11.2015 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 



 



 
 
 
 
 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen: Weiterführung der Kooperation mit dem DRK 
Kreisverband Bremervörde 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde die neue Beratungsstruktur „Senioren- und Pflege-
stützpunkt Niedersachsen“  im Landkreis Rotenburg (Wümme) implementiert und vom Land mit 
jährlich 40.000,00 Euro gefördert. Ein Teil dieser Aufgaben wurde mit Kooperationsver-
einbarung vom 29.01.2014 befristet für zwei Jahre an den bisherigen Träger des Senioren-
servicebüros im MGH Zeven, den DRK Kreisverband Bremervörde e.V., übertragen, der dafür 
die Fördersumme abzüglich eines Betrags von 7.500,00 Euro erhält, der für die Koordination 
beim Landkreis verbleibt. Die Vereinbarung läuft zum Jahresende aus.  
 
Mit Erlass des Nds. MS v. 27.7.2015 ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung kommunaler Beratungsstrukturen für ältere Menschen veröffentlich worden, mit 
der verbindliche Vorgaben für die Förderung in Kraft getreten sind. Bei einer Weiterführung der 
Kooperation ist es erforderlich, diese Regelungen in die erneut abzuschließende Kooperations-
vereinbarung aufzunehmen.  
 
Entgegen früherer Entwürfe der Richtlinie wurde eine Eigenbeteiligung der kommunalen Ge-
bietskörperschaft von mindestens 30 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben in der Richtlinie 
festgesetzt, welche ab 2016 zu erbringen ist. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird die 
Voraussetzung im Landkreis Rotenburg (Wümme) erfüllt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Kooperation des Landkreises Rotenburg (Wümme) und des DRK 
Kreisverbandes Bremervörde e. V. wird fortgeführt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, eine Kooperationsvereinbarung wiederum befristet für zwei 
Jahre abzuschließen. 

 
 
 
Luttmann 

 

Besch lussvor lage  
Gesundheitsamt  

Tagesordnungspunkt: 5.2 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1203 

Status:         öffentlich 

Datum:     12.11.2015 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis

Ja Nein Enthalt. 

25.11.2015 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales    

   



 



 
 
 
 
 

 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Sachstandsbericht zur Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 2015 
 
 
Sachverhalt: 
 
1. Rechtslage 

a) Allgemeines  

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege richten sich nach dem Siebten Kapitel des SGB XII. Sie 
werden Personen gewährt, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen. Zudem ist Voraussetzung, dass der 
bestehende Hilfebedarf nicht durch den zumutbaren Einsatz der eigenen Mittel aus Einkommen 
und Vermögen gedeckt werden kann. 

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, 
stationäre Pflege sowie Hilfen zur Kommunikation. Hierbei gilt allerdings der Grundsatz, dass 
ambulante Leistungen (Leistungen außerhalb von Einrichtungen) vorrangig vor teilstationären 
Leistungen und diese wiederum vorrangig vor stationären Leistungen sind.1 

 

b) Zuständigkeit 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist für die Sozialhilfeleistung Hilfe zur Pflege außerhalb von 
Einrichtungen für Personen zuständig, die sich tatsächlich im Landkreis aufhalten. Für 
stationäre Leistungen hingegen ist der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme oder 
in den zwei Monaten vor Aufnahme in die Einrichtung ausschlaggebend. Dies hat zur Folge, 
dass Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen auch für die Unterbringung von 
Leistungsberechtigten in Pflegeeinrichtungen außerhalb des Landkreises oder außerhalb von 
Niedersachsen gewährt werden kann, sofern der gewöhnliche Aufenthalt vor der Aufnahme im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) war. Durch diese Regelung wird der Einrichtungsort vor zu 
hohen Sozialhilfeaufwendungen geschützt. Gleichzeitig ist es aber auch dem 
Leistungsberechtigten möglich, die Unterbringung in der Nähe zu Verwandten oder eine 
Spezialeinrichtung entsprechend des bestehenden Hilfebedarfs zu wählen.  

 

                                                 
1 Vgl. § 13 SGB XII 

 

M i t t e i lungsvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt: 6 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1204 

Status:   öffentlich 

Datum:  12.11.2015 

Termin  Beratungsfolge: 

25.11.2015 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 
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c) Rolle der Pflegekasse und Zweites Pflegestärkungsgesetz 

Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) ist auch der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege zu 
Grunde zu legen. Ebenso bestimmt sich der Inhalt der Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den 
Regelungen der Pflegeversicherung. 

Sofern die Leistungen der Pflegekasse die Aufwendungen des Pflegebedürftigen nicht decken, 
können diese vorrangigen Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege aufgestockt werden. Die 
gesetzlichen Änderungen, die im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes zum 
01.01.2016 in Kraft treten sollen, werden sich insoweit auch auf die Sozialhilfeleistungen in 
Form von Hilfe zur Pflege auswirken. Dies wird voraussichtlich zum 01.01.2017 erfolgen, da 
dann die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung umgestellt werden. Das neue Leistungsrecht 
setzt das Ziel des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs systematisch um, Hilfen zum Erhalt der 
Selbständigkeit und der verbliebenen Fähigkeiten bereitzustellen. Fünf für alle Pflegebedürfti-
gen einheitlich geltende Pflegegrade ersetzen das bisherige System der drei Pflegestufen und 
der zusätzlichen Feststellung von erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (insbesondere 
Demenz). Die bisherigen Leistungen für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompe-
tenz werden in das reguläre Leistungsrecht integriert. Alle Pflegebedürftigen erhalten damit 
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. 2    

 

Die Hauptleistungen der Pflegekasse stellen sich aktuell folgendermaßen dar:3 

  
Geldleistung 
ambulant 

Sachleistung 
ambulant 

Leistungsbetrag 
stationär 

Pflegestufe 0 (mit Demenz*) 123,00 € 231,00 € 231,00 € 

Pflegestufe 1 244,00 € 468,00 € 1.064,00 € 

Pflegestufe 1 (mit Demenz*) 316,00 € 689,00 € 1.064,00 € 

Pflegestufe 2 458,00 € 1.144,00 € 1.330,00 € 

Pflegestufe 2 (mit Demenz*) 545,00 € 1.298,00 € 1.330,00 € 

Pflegestufe 3 728,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 

Pflegestufe 3 (mit Demenz*) 728,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 

Härtefall 728,00 € 1.995,00 € 1.995,00 € 

Härtefall (mit Demenz*) 728,00 € 1.995,00 € 1.995,00 € 

 

* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne von § 
45a SGB XI - das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen 

                                                 
2 http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetz-ii.html 
3 
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/P/Pflegestaerkungsgesetze/Tabellen_Plegeleistungen_BRat_
071114.pdf 
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Die Hauptleistungen der Pflegekasse stellen sich ab dem 01.01.2017 voraussichtlich folgender-
maßen dar:4 

  
Geldleistung 
ambulant 

Sachleistung 
ambulant 

Leistungsbetrag 
stationär 

Pflegegrad 1 125,00 € * 125,00 € 

Pflegegrad 2 316,00 € 689,00 € 770,00 € 

Pflegegrad 3 545,00 € 1.298,00 € 1.262,00 € 

Pflegegrad 4 728,00 € 1.612,00 € 1.775,00 € 

Pflegegrad 5 901,00 € 1.995,00 € 2.005,00 € 

 

* Als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung 
steht 

 

In der vollstationären Pflege kommt es für die Betroffenen nicht auf die Höhe der Leistungs-
beträge an, sondern auf die Höhe des Eigenanteils, der vom Bewohner der Pflegeeinrichtung 
selbst bezahlt werden muss. Dieser Eigenanteil steigt bisher mit der Einstufung in eine höhere 
Pflegestufe. Künftig wird der pflegebedingte Eigenanteil mit zunehmender Pflegebedürftigkeit 
nicht mehr ansteigen. Dadurch werden viele Pflegebedürftige entlastet. Alle Pflegebedürftigen 
der Pflegegrade 2 bis 5 bezahlen in einem Pflegeheim den gleichen pflegebedingten Eigen-
anteil. Hinzu kommen für die Pflegebedürftigen Kosten für Verpflegung, Unterkunft und Investi-
tionen. Die Kosten unterscheiden sich dabei von Pflegeheim zu Pflegeheim. 

 

2. Entwicklung der Personen-/Fallzahlen 

Mit Stand 30.09.2015 erhielten insgesamt 444 Personen vom Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Leistungen nach dem Siebten Kapitel SGB XII. 

Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen innerhalb von Einrichtungen ist im Landkreis 
Rotenburg (Wümme) von 2010 bis 09/2015 von 345 auf 387 Personen um insgesamt 12,17 % 
gestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Anzahl der vorhandenen Pflegeplätze in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen von 1710 um 8,6 % auf 1857. Derzeit ist der Neubau zweier neuer 
Pflegeeinrichtungen (voraussichtliche Eröffnung im Jahr 2016) in Planung sowie eine Erweite-
rung einer Alten- und Pflegeeinrichtung um 30 Plätze in Arbeit. 

Die steigende Tendenz der leistungsberechtigten Personen wird auch im Zusammenhang mit 
dem demografischen Wandel weiter anhalten. 

 

                                                 
4 http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetz-ii.html 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015-09

Personen iE 345 357 382 374 380 387

Steigerungsrate 3,48% 7,00% -2,09% 1,60% 1,84%
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Die Anzahl der Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB 
XII außerhalb von Einrichtungen erhalten, ist bezogen auf den Zeitraum von 2011 bis 09/2015 
und die insgesamt geringe Fallzahl relativ konstant. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-09

Personen avE 46 55 56 52 50 57

Steigerungsrate 19,57% 1,82% -7,14% -3,85% 14,00%
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3. Finanzdaten 

a) Aufwendungen  

In den Aufwendungen sind die Leistungen der Hilfe zur Pflege für ambulante Leistungen sowie 
für Leistungen in Einrichtungen enthalten. Zudem wurden die Aufwendungen nach dem 
Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) für die Investitionskosten bei einer durchgeführten 
Kurzzeitpflege sowie für die teilstationäre Unterbringung berücksichtigt. Der sog. Investitions-
kostenzuschuss für die Kurzzeitpflege in Pflegeeinrichtungen mit lediglich eingestreuter Kurz-
zeitpflege wurde zum 01.01.2011 abgeschafft. Er wird nur noch für ausschließliche Einrich-
tungen der Kurzzeitpflege, die im Landkreis Rotenburg (Wümme) allerdings nicht vorhanden 
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sind, sowie für teilstationäre Pflegeeinrichtungen erbracht.5 Aus diesem Grunde reduzierten sich 
die Aufwendungen nach dem NPflegeG im Jahr 2011 um ca. 230.000 €.  

Davon unabhängig lässt sich feststellen, dass im Zeitraum von 2010 bis 2014 die Aufwendun-
gen für die Hilfe zur Pflege kontinuierlich ansteigen. Dies ist neben der steigenden Fallzahl 
darin begründet, dass sich die Heimkosten grundsätzlich bei Abschluss einer neuen Entgelt-
vereinbarung erhöhen und die Renten dagegen lediglich in geringem Umfang gestiegen sind. 

Für 2015 ist trotz des Anstiegs der Fallzahlen um 1,84 % mit einer Stagnation der Aufwendun-
gen zu rechnen. Dies ist u.a. auf die Einführung des Ersten Pflegestärkungsgesetzes zum 
01.01.2015 zurückzuführen. Danach erhalten alle rund 2,7 Millionen Pflegedürftigen in 
Deutschland seit dem 01.01.2015 mehr Leistungen der Pflegekassen. Die Leistungen für die 
ambulante Pflege wurden um rund 1,4 Mrd. Euro erhöht, für die stationäre Pflege um rund 1 
Mrd. Euro. Auch die Leistungen und Unterstützungsangebote für die Pflege zu Hause wurden 
deutlich verbessert, pflegende Angehörige werden besser entlastet. Schließlich erhöhte sich die 
Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen deutlich.6 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transferaufwendungen 4.267.414 € 4.072.661 € 4.125.586 € 4.243.948 € 4.401.692 € 4.418.291 €

Steigerungsrate -4,56% 1,30% 2,87% 3,72% 0,38%
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b) Erträge 

Sozialhilfe in Form von Hilfe zur Pflege wird in Form des sogenannten Nettoprinzips erbracht. 
Das bedeutet, dass lediglich der Differenzbetrag zwischen dem vorhandenen Bedarf und den 
einzusetzenden Mitteln (Einkommen und Vermögen) als Sozialhilfeleistung erbracht wird. Ledig-
lich in Ausnahmefällen ist darüber hinaus eine Hilfeleistung möglich; sog. erweiterte Hilfe7  oder 
Darlehen8. Im Rahmen der Refinanzierung der gewährten Sozialhilfe werden in diesen Fällen 
z. B. die kurzfristig nicht durchsetzbaren vorrangigen Ansprüche oder verwertbaren Vermögens-
werte ermittelt und durchgesetzt. Die Erträge spiegeln daher keinen kontinuierlichen Verlauf 

                                                 
5 Vgl. § 10 NPflegeG 
6 http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetz-i.html 
7 Vgl. § 19 Abs. 5 SGB XII 
8 Vgl. § 91 SGB XII 
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wider, sondern sind jeweils auf verschiedene Einzelfälle zurückzuführen, in denen hohe Beträge 
vereinnahmt werden konnten. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transfererträge 272.104 € 232.735 € 235.171 € 213.170 € 303.396 € 267.754 €

Steigerungsrate -14,47% 1,05% -9,36% 42,33% -11,75%
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Die nach Gegenüberstellung der vorgenannten Aufwendungen und Erträge nach dem SGB XII 
verbleibenden Aufwendungen werden von den örtlichen und dem überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe gemeinsam getragen und nach Quotenklassen verteilt; sog. „Quotales System“. 
Hierzu werden jedes Jahr neue Quotenklassen vom Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung festgelegt. Die Quoten des Landkreises Rotenburg (Wümme) betrugen in 
den Jahren 2010: 78%; 2011: 78%; 2012: 81%; 2013: 84% und in den Jahren 2014 und 2015: 
je 81 %.  

Da jedoch nicht nur die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege, sondern mehrere Leistungen des 
SGB XII (u.a. Eingliederungshilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt und bis 2013 teilweise auch die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in das Quotale System einfließen9 und 
eine Differenzierung nach den jeweiligen Leistungen des SGB XII nicht erfolgt, kann eine 
Gegenüberstellung der Erträge des Landes für die Leistungen der Hilfe zur Pflege mit den Auf-
wendungen der Hilfe zur Pflege des Landkreises nicht erfolgen. 

Die nach dem NPflegeG erbrachten sogenannten Investitionskostenzuschüsse für die teilstatio-
näre Pflege werden ebenfalls vom Land Niedersachsen erstattet. Allerdings kann aufgrund des 
Zuflusses von verschiedenen Erstattungen des Landes auch hier keine konkrete Zuordnung 
dieser Erträge zu den entsprechenden Aufwendungen vorgenommen werden. 

                                                 
9 Vgl. § 12 Nds. AG SGB XII   
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4. Personalsituation 

Im Stellenplan 2015 stehen für die Aufgaben der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen insgesamt 5,5 
Stellen zur Verfügung. In dem Team werden daneben u.a. noch die Leistungen der Grund-
sicherung, der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Blindenhilfe in Einrichtungen erbracht. 

Die Bearbeitung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtung ist im Team Grundsiche-
rung/Asyl verortet. Hierfür steht ein Stellenanteil E8 von 0,5 zur Verfügung. Diese Leistungen 
werden seit Kurzem zentral am Standort Rotenburg (Wümme) bearbeitet. 

 
In Vertretung 
 
 
 
(von Ostrowski) 



 



 
 
 
 
 

 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
3. Sachstandsbericht 2015 zum Thema "Asyl" im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
1. Aktuelle Leistungs- und Finanzdaten 

a) Entwicklung der Personenanzahl 

Mit Stand 31.10.2015 erhielten im Landkreis Rotenburg (Wümme) 1.268 Personen Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Am 31.10. des Vorjahres lag diese Zahl 
noch bei 637 Personen, so dass eine Steigerung um 99 % zu verzeichnen ist.   

 

b) Hauptherkunftsländer 

Die mit Stand 31.10.2015 im Landkreis lebenden Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG 
(1.268 Personen) kommen hauptsächlich aus den folgenden Ländern:  

1. Montenegro:    218 Personen  

2. Elfenbeinküste:   151 Personen 

3. Serbien:    124 Personen 

4. Sudan:    117 Personen 

5. Syrien:    112 Personen  

6. Albanien:       81 Personen 

7. Kosovo:       75 Personen 

8. Mazedonien:         63 Personen 

9. Somalia:       47 Personen 

10. Bosnien-Herzegowina:    39 Personen 

 

M i t t e i lungsvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt: 7 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1205 

Status:   öffentlich 

Datum:  12.11.2015 

Termin  Beratungsfolge: 

25.11.2015 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 
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c) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 

2011 2012 2013 2014 2015

Erträge 1.644.102 € 1.483.995 € 1.462.958 € 1.702.484 € 5.045.148 €

Aufwendungen 1.668.140 € 1.789.748 € 2.485.348 € 3.878.729 € 9.092.619 €

Differenz -24.038 € -305.753 € -1.022.390 € -2.176.245 € -4.047.471 €
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Die Aufwendungen zum Jahresende 2015 werden mit Stand heute auf 9,09 Mio. € prognosti-
ziert. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von derzeit 5,04 Mio. €.  

Auf der Ertragsseite stehen neben der bereits in den vorherigen Sachstandsberichten erläu-
terten Kostenabgeltungspauschale nach dem Aufnahmegesetz in Höhe von 2,37 Mio. € (vgl. 
GSS-Sitzung vom 15.04.2015, Drucks.-Nr.: 2011-16/1037) nunmehr auch Erstattungsmittel des 
Bundes. Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Folgen des starken Zu-
stroms von Asylbewerbern und Flüchtlingen haben Bund und Land in Niedersachsen insgesamt 
einen Betrag in Höhe von 120 Mio. € an die Kommunen zugesichert. Auf den Landkreis Roten-
burg (Wümme) entfallen hieraus Mittel in Höhe von 2,663 Mio. €. Von diesem Betrag ist wiede-
rum ein Betrag in Höhe von 919.000 € an die kreisangehörigen Kommunen zugesichert worden; 
vgl. hierzu Sitzung des Kreisausschusses vom 10.09.2015, Drucks-Nr.: 2011-16/1133.     

d) Ausblick 2016 

Eine valide Prognose zu den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG für das Jahr 2016 zu 
stellen, ist aufgrund der weltpolitischen Lage aktuell nahezu unmöglich. Hinzu kommen zahl-
reiche Gesetzesänderungen, deren Auswirkungen sich auf den tatsächlichen AsylbLG-Lei-
stungsbezug erst im kommenden Jahr abschätzen lassen werden. Es wird jedoch von einem 
weiterhin starken Anstieg der Flüchtlingszahlen auszugehen sein. Zumindest für die erste 
Jahreshälfte 2016 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport angedeutet, die kommende 
Zuweisungsquote im Vergleich zur bisherigen Quote zu verdoppeln.1  

Auf der Ertragsseite steht eine Änderung der Kostenerstattungshöhe des Landes nach dem 
Aufnahmegesetz in Aussicht (s. Punkt 3b). Sollte die Kostenerstattung im nächsten Jahr von 
6.195 € auf 9.500 € je berücksichtigungsfähiger Person liegen, ergäbe dies eine Kostenab-
geltung in Höhe von 5.918.500 €. 

                                                 
1 Die aktuelle Zuweisungsquote liegt im Zeitraum 09/2015 bis 01/2016 bei 1.039 Personen.  
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Die Kostenerstattung des Landes für das Haushaltsjahr 2016 wird in das Jahr 2015 als Ab-
schlagszahlung vorgezogen und im November 2015 ausgezahlt; für den Landkreis ist dies eine 
Zahlung in Höhe von 3,8 Mio. €. Nach der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist 
dieser Abschlag allerdings als Ertrag weiterhin dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen; es wird 
eine entsprechende Rückstellung gebildet. 

 

2. In Kraft getretene und geplante Gesetzesänderungen 

a) Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 

Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ist im Wesentlichen am 24.10.2015 in Kraft 
getreten. U.a. folgende Änderungen sind enthalten: 

 Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ist um die Länder Albanien, Kosovo und 
Montenegro ergänzt worden.  

 Asylsuchende aus diesen Staaten sind verpflichtet, für die gesamte Dauer ihres Aner-
kennungsverfahrens und ggf. bis zur Ausreise bzw. bis zum Vollzug der Abschiebungs-
androhung in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder zu wohnen.  

 Für Asylsuchende aus anderen Herkunftsstaaten gilt die Wohnverpflichtung in Erstauf-
nahmeeinrichtungen der Länder für eine Frist von sechs Monaten. 

 Sobald für abgelehnte Asylsuchende ein Ausreistermin und eine Ausreisemöglichkeit 
feststehen, erhalten sie nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung 
und Unterkunft.  

 Die Länder können die Einführung einer Gesundheitskarte vorsehen (Regelung tritt erst 
am 01.11.2016 in Kraft). 

 Asylbewerber mit Bleibeperspektive erhalten Zugang zu den Integrationskursen des 
Bundes und zu Maßnahmen, die der frühzeitigen Integration in den Arbeitsmarkt dienen. 
Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten sind von diesen Maßnahmen explizit aus-
genommen.  

 
b) Höhe der Leistungssätze nach dem AsylbLG 

Die Höhe der Regelleistungen nach dem AsylbLG wird ab dem 01.01.2016 ebenso wie im SGB 
II und SGB XII angehoben. 

c) Aufnahmegesetz 

Mit dem Aufnahmegesetz ist die Kostenerstattung des Landes mit den Kommunen zur Durch-
führung des AsylbLG geregelt. Danach erhalten die Landkreise zur Abgeltung ihrer mit der 
Durchführung des AsylbLG entstehenden Kosten eine Erstattung in Höhe von 6.195 € pro be-
rücksichtigungsfähige Person. Diese Personenzahl ergibt sich aus dem Mittelwert der am 31. 
Dezember des vorvorvergangenen Jahres und am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres 
in der Asylbewerberleistungsstatistik verzeichneten Asylbewerber. Für das kommende Haus-
haltsjahr liegt dieser Wert für den Landkreis bei 623 Personen.2 

Derzeitig ist eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes geplant, bei der die Pauschale im Jahr 
2016 auf einen Betrag in Höhe von 9.500 € und ab 2017 auf 10.000 € erhöht werden soll. Die 
Berechnungsgrundlage (Mittelwert aus Asylbewerbern des vorvorvergangenen Jahres und vor-
vergangenen Jahres) soll hingegen bestehen bleiben.   

Landesseitig ist beabsichtigt, diesen zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmten Einigungsvorschlag noch durch Ergänzung des Haushaltsbegleitgesetzes 2016 
in das Gesetzgebungsverfahren einzuspeisen.   

 

 

 
                                                 
2
 Für das Haushaltsjahr 2016: 31.12.2013 mit 475 Leistungsbeziehern AsylbLG; 31.12.2014 mit 771 Leistungsbeziehern AsylbLG  
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4. Situation in den Kommunen 

Im Oktober dieses Jahres befragt, teilten alle kreisangehörigen Kommunen mit, die Unter-
bringung der derzeitig zugewiesenen Asylbewerber (1.039 Personen) bis einschließlich Januar 
2016 zu schaffen. Sollten die Zuweisungen durch das Land verstärkt werden, sei auch die 
Unterbringung bis Ende November 2015 machbar. Bisher konnten die Kommunen die Unter-
bringung der neu zugewiesenen Asylbewerber in der Regel dezentral in verschiedenen 
Wohnungen/kleinen Häusern erfüllen. Seit einigen Wochen weichen Kommunen zunehmend 
auch auf größere Objekte aus, in denen mehr als 20 Personen untergebracht werden können. 
So hat eine Samtgemeinde ein Hotel für die Unterbringung von bis zu 32 Personen angemietet. 
Andere Kommunen sind in Gesprächen für Anmietungen von großen Häusern (bis zu 30 
Personen) und Schullandheimen (bis zu 50 Personen) oder bauen eigene Turnhallen zu 
Unterkünften um (bis zu 60 Personen). Das größte angemietete Objekt ist die ehemalige 
Lungenklinik in Unterstedt (bis zu 150 Personen), die von der Stadt Rotenburg (Wümme) als 
Asylbewerberunterkunft genutzt werden wird. Die auf die Miete/Nutzungsentschädigung 
umgelegten Investitionskosten sowie die laufenden Betriebskosten werden aus dem Produkt 
31.3.01 – Leistungen gemäß AsylbLG – vom Landkreis gezahlt.  

Das Jobcenter des Landkreises hat in diesem Jahr jeder kreisangehörigen Kommune die Ver-
mittlung von SGB II – Leistungsbeziehern zur Einstellung für den Bereich Asyl (z. B. als Haus-
meister u.ä.) inkl. Gewährung eines Eingliederungszuschusses angeboten. Alle in Frage 
kommenden SGB II – Leistungsbezieher haben einen Migrationshintergrund und sprechen 
neben der deutschen Sprache noch mind. eine weitere Fremdsprache. Lediglich eine einzige 
Kommune hat dieses Angebot angenommen und im November 2015 hieraus einen Mitarbeiter 
rekrutiert. 

5.  Kreisverwaltung 

Einleitend sei erläutert, dass insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams 
Grundsicherung/Asyl im Sozialamt sowie in der Ausländerbehörde des Ordnungsamtes seit 
Monaten einen überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz zeigen. Der nicht abreißende Strom der 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber wird von diesen zwei Abteilungen im Landkreis mit 
großem Engagement und Einsatz begegnet, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch 
immer mehr an ihre Belastungsgrenzen kommen lässt. 

Sozialamt: Im Rahmen der Stellenplangespräche wurden für das Jahr 2016 insgesamt sieben 
zusätzliche Stellen für das Team Grundsicherung/Asyl eingeplant, um dem Arbeitsanfall und 
den sich daraus resultierenden Arbeitsrückständen (derzeit liegt die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen bei drei bis vier Monaten) zu begegnen. Zwei 
der Stellen konnten bereits im laufenden Jahr 2015 besetzt werden. Für die weiteren fünf 
Stellen wird aktuell im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 das Bewerbungsverfahren betrieben.  

Ordnungsamt: Die Situation ist neben der des Sozialamtes ebenfalls in der zum Ordnungsamt 
gehörenden Ausländerbehörde stark angespannt. Auch in dieser Abteilung wird im Vorgriff auf 
den Stellenplan 2016 aktuell ein Stellenbesetzungsverfahren für zwei zusätzliche Stellen 
betrieben.     

Das Team Grundsicherung/Asyl des Sozialamtes sowie die Ausländerbehörde werden ab dem 
Jahr 2016 neben Rotenburg (Wümme) und Bremervörde auch in Zeven Büros beziehen 
(Bremer Straße 19 in Zeven, Jobcenter-Gebäude). Hierdurch wird zum einen die angespannte 
räumliche Situation im Amtshof sowie in der Remise in Rotenburg (Wümme) entzerrt. Zum 
anderen entsteht hierdurch aber auch in der Mitte des Landkreises ein weiteres 
Beratungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die kreisangehörigen Kommunen.  

 
In Vertretung 
 
 
(von Ostrowski) 



 
 
 
 
 

 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Vermittlung der deutschen Sprache an Asylbewerber 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Vermittlung der deutschen Sprache an Asylbewerber stehen diverse Fördermöglich-
keiten zur Verfügung. Die hier genannten Projekte und Förderungen stellen dabei nur einen 
kleinen Überblick über die zahlreichen verschiedenen Angebote dar und sind nicht ab-
schließend. Zur Sitzung soll ein Überblick über die im Landkreis aktuell stattfindenden Kurse 
vorgelegt werden.  

 

a) Förderungen durch den Bund 

 Die Agentur für Arbeit fördert im Rahmen des Arbeitsförderungsrechts Maßnahmen zur 
Vermittlung von Basiskenntnissen der deutschen Sprache. Hierzu ist im Oktober das 
Dritte Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) entsprechend geändert worden; vgl. § 421 SGB 
III. Gefördert werden nur Ausländerinnen und Ausländer, die bei Eintritt in die 
Maßnahme eine Aufenthaltsgestattung bzw. eine Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender (BüMA) besitzen und nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat stammen 
und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Die 
maximale Gruppengröße beträgt 25 Teilnehmende. Es werden 320 Unterrichtseinheiten 
pro Person gegeben. Die Akquise entsprechender Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Gruppenzusammensetzung und Maßnahmedurchführung liegt ausschließlich bei den 
Trägern, die die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachgewiesen 
haben. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind alle Bildungsträge von der BA informiert 
worden; insbesondere die Grone-Schulen Niedersachsen GmbH hat daraufhin alle 
Kommunen angeschrieben und die Durchführung der Kurse angekündigt.  

 Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ist der Zugang für Asylbewerber zu 
Integrationskursen eröffnet worden. Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten sind 
hiervon ausdrücklich ausgenommen.  
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b) Förderungen durch das Land Niedersachsen 

 Das Land Niedersachsen hat im September 2015 ein Programm zur Förderung von 
Maßnahmen zum Spracherwerb von Flüchtlingen aufgelegt. Neben Deutschkursen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen sollen niedrigschwellige Deutschkurse für Flüchtlinge ge-
fördert werden. Teilnehmen können alle Flüchtlinge unabhängig von ihrer Bleibepers-
pektive. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Teilnehmende. Es werden 200 Unter-
richtseinheiten gegeben. Die Umsetzung der Sprachkurse erfolgt über anerkannte Bil-
dungsträger der Erwachsenenbildung bei Federführung einer kommunalen Volkshoch-
schule. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat die VHS Rotenburg (Wümme) die Feder-
führung übernommen. Insgesamt werden durch das Land 14 Sprachkurse gefördert. 

 Mit dem Projekt SPRINT (Sprach- und Integrationsprojekt an berufsbildenden Schulen) 
wendet sich das Land neben den bereits eingerichteten Sprachlernklassen an Regel-
schulen speziell an schulpflichtige als auch an nicht schulpflichtige Flüchtlinge im Alter 
zwischen 16 und 21 Jahren. Sie können ein Jahr lang eine Sprachförderklasse an einer 
der Berufsbildenden Schulen besuchen. Der Unterricht soll mindestens 25 Stunden in 
der Woche, verteilt auf fünf Tage, gewährleistet sein und zielt neben dem Spracherwerb 
auf die Einführung in die deutsche Kultur- und Lebenswelt sowie das Berufs- und Ar-
beitsleben ab. 

 

c) Förderungen durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 Auf Grundlage der bisherigen Beratungen im Kreisausschusses zum Antrag der 
Kreistagsgruppe Rotenburg (Wümme) – SPD – Bündnis 90/Die Grünen – WFB – auf 
Sprachkurse für Flüchtlinge vom 17.06.2015 (vgl. Sitzung des Ausschusses für Gesund-
heit, Senioren und Soziales vom 17.06.2015, TOP 9) sind hierfür seitens des Land-
kreises Mittel bereitgestellt worden. Es sollen Kurse finanziert werden, an denen alle 
Flüchtlinge teilnehmen können, die ab 2015 zugewandert sind, unabhängig von ihrer 
Bleibeperspektive. Die maximale Gruppengröße dieser Kurse beträgt 10 Teilnehmende; 
die Kurse bestehen aus jeweils 260 Unterrichtseinheiten. 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
(von Ostrowski) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 besteht eine Fördervereinbarung mit dem Betreu-
ungsverein der AWO über 6.000,-- Euro jährlich für die Mitfinanzierung der Personal- und 
Sachkosten für Querschnittsaufgaben des Vereins nach § 1908 f BGB. Als vorrangige Aufgabe 
wird die planmäßige Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer und deren erfolg-
reiche Motivierung zur Übernahme weiterer ehrenamtlicher Betreuungen angesehen. 
 
Hintergrund der Förderung ist die Richtlichtlinie des Nds. MS über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung von Betreuungsvereinen. Dort heißt es: „Das Land geht davon aus, dass 
sich die kommunalen Betreuungsbehörden an den Kosten der Querschnittsaufgaben der Be-
treuungsvereine […] angemessen beteiligen.“ Dieser Passus wurde gleich lautend in die neue 
Richtlinie, die vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2019 in Kraft ist, übernommen. 
 
Die Auswertung der für die Jahre 2013 und 2014 vom Verein vorgelegten Sachberichte zeigt, 
dass der Verein im ehrenamtlichen außerfamiliären Bereich in jedem Berichtsjahr nur jeweils 
ein/e Betreuer/in neu gewinnen konnte, der/die jeweils für eine ehrenamtliche Betreuung be-
stellt wurde. Insgesamt wurden 2 (2013) bzw. 3 (2014) ehrenamtliche Betreuer/innen vom Ver-
ein begleitet, die ebenso viele ehrenamtliche Betreuungen führten. Für die Durchführung der 
o. a. Querschnittsaufgaben wurden die Wochenstunden von 20 (2013) auf 40 (2014) erhöht.  
 
Die vorrangige Querschnittsaufgabe der planmäßigen Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/in-
nen sowie deren erfolgreiche Motivierung zur Übernahme weiterer ehrenamtlicher Betreuungen 
konnten vom Verein bislang nur wenig erfolgreich umgesetzt werden. Unter Verdoppelung der 
Wochenstunden für Querschnittsaufgaben konnte die Vermittlung ehrenamtlicher Betreuungen 
außerhalb des Familienkreises von 2013 bis 2014 nicht wesentlich gesteigert werden. Auch 
gelang es bislang nicht, die ehrenamtlichen Betreuer/innen zur Übernahme weiterer Betreuun-
gen zu motivieren.  
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Da gerade das Vorhalten eines Pools ehrenamtlicher Betreuer/innen, die kurzfristig zur Über-
nahme von Betreuungen zur Verfügung stehen, zur Entlastung der kommunalen Betreuungs-
behörde beitragen würde, sollten mit Abschluss einer erneuten Fördervereinbarung die Anfor-
derungen des Landkreises an die Tätigkeit des Vereins dahingehend modifiziert werden, dass 
die Fördersumme nicht als reine Festbetragsfinanzierung gewährt wird, sondern die Höhe der 
Förderung teilweise abhängig von der Anzahl der außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuungen 
gemacht wird.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Im Rahmen einer Fördervereinbarung, die befristet auf zwei Jahre abge-
schlossen wird, erhält der Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) e. V. in teilweiser Abhängigkeit von der 
Anzahl der durch ihn vermittelten außerfamiliären ehrenamtlichen Betreu-
ungen für das Jahr 2016 eine Zuwendung von maximal 6.000,00 Euro. 

 
 
 
 
 
Luttmann 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zu TOP 9.1



 



 
 
 
 
 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. beantragt für das Jahr 2016 eine Zuwendung in 
Höhe von 20.000 Euro.  
Die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. erhält seit 1991 jährliche Zuwendungen vom Land-
kreis. Zuletzt wurde der Betrag 2014 von 13.115 Euro auf 15.400 Euro erhöht, 2015 noch ein-
mal auf 20.000 Euro. Da die Strukturen in der Krebsberatung im Nordkreis des Landkreises 
Rotenburg über Jahrzehnte gewachsen und gut etabliert sind, wird eine weitere Förderung 
befürwortet. Es sollten aber in einer Vereinbarung zwischen Landkreis und Krebsfürsorge die 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Förderung näher beschrieben werden. Die 
Inhalte einer möglichen Vereinbarung befinden sich in der Abstimmung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. erhält für das Jahr 2016 eine 
Zuwendung in Höhe von 20.000 Euro im Rahmen einer Förderverein-
barung. 
 

 
 
 
Luttmann 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung des Vereins für Sozialmedizin Bremervörde e. V. (VSM) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der am 03.12.2014 geschlossenen Fördervereinbarung beantragt der VSM für das 
Jahr 2016 eine Förderung von 130.000 Euro. Der nach Ziff. 4 der Vereinbarung erforderliche 
Antrag mit Finanzplan ging verspätet am 02.11.2015 ein und ist in der Anlage beigefügt. 
 
Die Fördervereinbarung gilt mit Wirkung vom 01.01.2015 befristet für zwei Jahre. Nach 
Vorliegen von Verwendungsnachweis und Sachbericht für 2015 wird eine Auswertung im 
Hinblick auf die Umsetzung der vereinbarten Ziele als Grundlage für eine Fortführung der 
Förderung erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Verein für Sozialmedizin Bremervörde e. V. erhält für das Jahr 2016 
entsprechend der Fördervereinbarung eine Zuwendung in Höhe von 
130.000 Euro. 
 

 
 
 
Luttmann 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung regionaler Begegnungsstätten und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Landkreis Rotenburg (Wümme) bieten die GESO gGmbH, TANDEM e.V. und das Diako-
nische Werk des ev. luth. Kirchenkreises Rotenburg Begegnungsstätten sowie Kontaktstellen 
für psychisch kranke Menschen an. Hierüber hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit den 
jeweiligen Trägern Fördervereinbarungen geschlossen.  
Im Produkt 35.1.03 – Besondere soziale Hilfen – des Teilhaushaltes 4 sind Haushaltsmittel in 
Höhe von 88.000 € eingestellt. Grundlage sind die zwischen dem Landkreis und den jeweiligen 
Trägern vereinbarten Fördervereinbarungen.  
 
a) GESO gGmbH, Begegnungsstätte Café-KUBUS 
Die GESO gGmbH betreibt in Rotenburg (Wümme) das Café KUBUS, wofür mit Förder-
vereinbarung vom 10.10.2014 eine Förderung in Höhe von 32.185 € vereinbart worden ist. Die 
GESO gGmbH beantragt für das Haushaltsjahr die Berücksichtigung einer Personalkosten-
steigerung um + 3%, mithin einen Betrag in Höhe von 33.150 €. Da lt. Fördervereinbarung eine 
Kompensation für gestiegene Personalkosten nicht vorgesehen ist, ist im Haushaltsplan der ur-
sprünglich vereinbarte Betrag in Höhe von 32.185 € eingestellt worden.      
 
b) GESO gGmbH, Begegnungsstätte Quab 
Die GESO gGmbH betreibt in Zeven das Quab, wofür mit Fördervereinbarung vom 10.10.2014 
eine Förderung in Höhe von 10.728 € vereinbart worden ist. Die GESO gGmbH beantragt für 
das Haushaltsjahr die Berücksichtigung eine Personalkostensteigerung um + 3%, mithin einen 
Betrag in Höhe von 11.050 €. Da lt. Fördervereinbarung eine Kompensation für gestiegene 
Personalkosten nicht vorgesehen ist, ist im Haushaltsplan der ursprünglich vereinbarte Betrag 
in Höhe von 32.185 € eingestellt worden.   
 
c) TANDEM e.V., Begegnungsstätte TANDEM-Treff, Bremervörde    
TANDEM e.V. betreibt in Bremervörde den TANDEM-Treff, wofür mit Fördervereinbarung vom 
23.10.2014 eine Förderung in Höhe von 21.457 € vereinbart worden ist. TANDEM e.V. hat 
diesen Betrag auch für das Haushaltsjahr 2016 beantragt.  

 

Besch lussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt: 9.4 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/1212 

Status:         öffentlich 

Datum:     12.11.2015 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis

Ja Nein Enthalt. 

25.11.2015 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 

09.12.2015 Kreisausschuss 

   

   

   



- 2 - 

     
 

 
d) TANDEM e.V., Begegnungsstätte TANDEM-Treff, Gnarrenburg 
TANDEM e.V. hat im Oktober 2015 eine weitere Begegnungsstätte in Gnarrenburg eröffnet. Der 
Bedarf für diese Begegnungsstätte wurde bereits im Konzept für die bedarfsgerechte Kontakt-
stellenlandschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) aus September 2013 als gegeben ange-
sehen. TANDEM e.V. konnte nun in Gnarrenburg entsprechende Räumlichkeiten anmieten, um 
diesem Bedarf mit einem Angebot begegnen zu können. Hierfür beantragt der Verein nunmehr 
für das Haushaltsjahr 2016 eine Förderung in Höhe von 10.728 €. Zuvor ist hierzu ebenfalls 
eine Fördervereinbarung abzuschließen.  
 
e) Ev. luth. Kirchenkreis Rotenburg – Diakonisches Werk, Frühstückstreffs 
Das Diakonische Werk des ev. luth. Kirchenkreises Rotenburg betreibt in Rotenburg (Wümme), 
Scheeßel und Visselhövede jeweils einen Frühstückstreff als Kontaktstelle. Hierfür ist lt. Förder-
vereinbarung vom 16.10.2014 eine Förderung in Höhe von jeweils 4.291 € vereinbart worden, 
für alle Stellen mithin ein Gesamtbetrag in Höhe von 12.873 €. Dieser Betrag ist auch für das 
Haushaltsjahr 2016 beantragt worden. 
 
 
Gesamtübersicht: 
 

Antragsteller beantragt veranschlagt
a) GESO gGmbH, Café Kubus 33.150 € 32.185 €          
b) GESO gGmbH, Quab 11.050 €       10.728 €          
c) TANDEM e.V., TANDEM-Treff Bremervörde 21.457 €       21.457 €          
d) TANDEM e.V., TANDEM-Treff Gnarrenburg 10.728 €       10.728 €          
e) Ev.-luth Kirchenkreis Rotenburg, Frühstückstreffs 12.873 €       12.873 €          

Summe 89.258 €       87.971 €           
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Für die Förderung der Begegnungsstätte TANDEM-Treff in Gnarren-

burg wird mit dem Verein TANDEM e.V. eine Fördervereinbarung über 
10.728 € geschlossen. 

 
2. Vorliegende Anträge sind entsprechend der jeweils vereinbarten För-

derungen und veranschlagten Haushaltsmittel zu bescheiden.  
 
 
 
 
 
Luttmann 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderanträge "Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich" 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für das Haushaltsjahr 2015 sind nachfolgende Zuschussanträge im Sozialamt eingegangen 
(Stand: 03.11.2015). Die Kriterien gelten als erfüllt, sofern nicht ausdrücklich im Text etwas 
Gegenteiliges genannt wird. Die Anträge sind in Kopie der Vorlage beigefügt. 
 
Im Produkt 35.1.03 (Besondere soziale Hilfen) des Teilhaushaltes 4 sind Haushaltsmittel in 
Höhe von 32.000 € eingestellt. Grundlage für die Förderung ist die „Verwaltungshandreichung 
5.11 des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Förderung von Leistungen im sozialen Bereich“. 
 
a) TelefonSeelsorge Elbe-Weser 
Die TelefonSeelsorge im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat einen Zuschuss in Höhe von 
2.000 € beantragt, im ebenfalls beigefügten Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 jedoch le-
diglich einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 1.500 € eingeplant. Aus diesem Grunde ist 
lediglich ein Betrag in Höhe von 1.5000 € in die Kreis-Haushaltsplanung übernommen worden.  
 
b) Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Ortsverein Gnarrenburg und Heeslingen   
Für die Arbeit des Blauen Kreuzes in Deutschland e.V. haben die beiden Ortsvereine aus Gnar-
renburg und Heeslingen jeweils einen Zuschussantrag gestellt. Beide Anträge waren seitens 
der Antragsteller nicht beziffert; in die Haushaltsplanung ist jeweils ein Betrag in Höhe von 
400 € aufgenommen worden.  
 
c) Arbeitsgruppe Psychiatrie-Erfahrene 
Im Jahr 2015 hat sich die Arbeitsgruppe Psychiatrie-Erfahrene im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) gegründet. Die Selbsthilfegruppe beantragt für das Jahr 2016 eine Zuwendung in 
Höhe von 900 € für den weiteren Aufbau sowie die Durchführung diverser Projekte. 
 
d) Hospizarbeit in der Region Rotenburg e.V.  
Der Hospizverein Rotenburg begleitet seit Jahren Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Für 
diese Arbeit wird für die laufenden Kosten für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 
1.000 € beantragt. Ausweislich des Kassenberichtes 2014 hat der Hospizverein einen Gewinn 
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in Höhe von rund 23.700 € erwirtschaftet, dies in erster Linie durch Spenden in nahezu gleicher 
Höhe (23.100 €). In den Haushaltsplan 2016 ist eine Zuwendungssumme in Höhe von 500 € 
eingestellt worden.  
 
e) Herbergsverein Wohnen und Leben e.V., MiKaro Rotenburg (Wümme) 
Der Herbergsverein betreibt in Rotenburg (Wümme) als Ergänzung zum Sozialkaufhaus Karo 
die „Butik MiKaro“, in der aus Spenden gut erhaltene Kleidung sowie kunsthandwerkliche Artikel 
aus Werkstätten der Behindertenhilfe angeboten werden. Für das Jahr 2016 beantragt der 
Herbergsverein zum Betrieb dieses Projektes eine Zuwendung in Höhe von 3.000 €. 
 
f) Caritasverband für die Landkreis STD und ROW, Selbsthilfekontaktstelle ZISS 
Die Selbsthilfekontaktstelle ZISS ist eine regional arbeitende professionelle Beratungsein-
richtung mit hauptamtlichem Personal. Durch themen-, bereichs- und indikationsgruppenüber-
greifende Dienstleistungsangebote werden Selbsthilfegruppen unterstützt und stabilisiert. Für 
das Jahr 2016 ist eine Zuwendung in Höhe von 500 € beantragt, die bisher nicht in Haushalts-
planung eingestellt worden ist.  
 
g) Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg, Offener Mittagstisch 
Seit 2004 betreibt das Diakonische Werk einen offenen Mittagstisch für bedürftige Menschen, 
die zweimal die Woche die Möglichkeit haben, ein warmes Mittagessen gegen eine geringe 
Eigenbeteiligung einzunehmen. Für das Jahr 2016 wird eine Zuwendung in Höhe von 1.250 € 
beantragt.  
 
h) Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft (BBG) 
Die BBG unterhält in Bremervörde verschiedene Angebote (FormiDabel, BrotZeit, MöbelMarkt, 
RäderWerk, WohnWaren). Ferner betreibt sie die Wohnmobilstation am Vörder See. Zur 
Schaffung, zum Ausbau sowie der Aufrechterhaltung von niedrigschwelligen und tagesstruktu-
rierenden Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten für Menschen in besonderen sozialen 
Lagen wird eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € erbeten.  
 
i) Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft (BBG), BESTCard 
Das Projekt BESTCard stellt ein Angebot zur „Berufstätigkeit ohne therapeutischen Ansatz“ dar 
und richtet sich an Menschen mit seelischen Behinderungen, die aufgrund dieses Umstandes 
nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind. Infolgedessen handelt es sich bei den auszu-
übenden Verrichtungen durchgängig um Tätigkeiten, die keine Leistungsfähigkeit unter den üb-
lichen Bedingungen des Arbeitsmarktes voraussetzen.  
Die im Rahmen der BESTCard zu gewährenden Mehraufwandsentschädigungen werden aus 
dem Produkt 31.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – einzelfallbezogen ge-
währt. Hierfür ist im Haushaltsansatz 2015 ein Betrag in Höhe von 10.000 € einbezogen.  
Die BBG beantragt einen Zuschuss in Höhe von 6.000 € als Overheadkosten. 
 
j) Therapeutische Sucht- und Sozialberatung e.V. (TSS) 
Die TSS betreut hauptsächlich Alkohol- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. 
Für das Jahr 2016 beantragt der Verein eine Zuwendung in Höhe von 2.000 €.  
Der Antrag ist per Mail erst am 12.10.2015 eingegangen, so dass der beantragte Betrag nicht 
mehr in die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnte.  
 
k) Ev.-luth. Kirchenkreis Bremervörde – Zeven, Kleiderbörse und Flüchtlingsberatung in der 
Gemeinde Gnarrenburg 
Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Bremervörde – Zeven möchte in der Gemeinde Gnar-
renburg eine Kleiderbörse für bedürftige Menschen einrichten. Zudem soll gleichzeitig ein 
Beratungsangebot im Rahmen einer neu eingerichteten und erweiterten Flüchtlingsberatung / 
Flüchtlingssozialberatung zur Verfügung gestellt werden. Zur Anmietung, Ersteinrichtung und 
Ausstattung wird eine Zuwendung in Höhe von 3.000 € beantragt.  
Der Antrag ist erst am 21.10.2015 eingegangen, so dass der beantragte Betrag nicht mehr in 
die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnte.  
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l) Ev.-luth. Kirchenkreis Bremervörde – Zeven, Tafel 
Für die Tafel für Bedürftige in Zeven sowie die Ausgabestellen in Sittensen und Tarmstedt be-
antragt der Kirchenkreis für das Jahr 2016 eine Zuwendung. In die Haushaltsplanung ist ein 
Betrag in Höhe von 4.000 € eingestellt werden.  
 
m) TANDEM e.V., Tafel in Bremervörde  
Für die Tafel für Bedürftige in Bremervörde mit der Ausgabestelle in Gnarrenburg beantragt 
TANDEM e.V. für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 5.000 €. Dieser Betrag ist in den 
Haushaltsplan eingestellt worden.  
 
n) Rotenburger Tafel e.V., Tafel  
Für die Tafel für Bedürftige in Rotenburg (Wümme) sowie den Ausgabestellen in Scheeßel, 
Sottrum und Visselhövede beantragt der Verein eine Zuwendung in Höhe von 10.000 €. Die um 
150 % gestiegene Antragssumme wird mit der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen begründet, 
die die Tafeln mittlerweile aufsuchen. In die Haushaltsplanung ist ein Betrag in Höhe von 
4.000 € eingestellt.   
 
 
Gesamtübersicht: 
 

Antragsteller beantragt veranschlagt
a) TelefonSeelsorge Elbe-Weser 2.000 € 1.500 €
b) Blaues Kreuz, OV Gnarrenburg k.A. 400 €

Blaues Kreuz, OV Heeslingen k.A. 400 €
c) AG Psychiatrie-Erfahrene 900 € 900 €
d) Hospizarbeit i.d. Region Rotenburg e.V. 1.000 € 500 €
e) Herbergsverein, MiKaro 3.000 € 3.000 €
f) Caritasverband, ZISS 500 € 0 €
g) Ev. luth. Kirchenkreis ROW, Mittagstisch 1.250 € 1.250 €
h) Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft (BBG) 5.000 € 5.000 €
i) BBG, BestCard 6.000 € 6.000 €
j) Therapeutische Sucht- und Sozialberatung 2.000 € 0 €
k) Ev. luth. Kirchenkreis BRV-ZEV, Kleiderbörse 3.000 € 0 €
l) Ev. luth. Kirchenkreis BRV-ZEV, Tafel k.A. 4.000 €
m) TANDEM e.V., Tafel 5.000 € 5.000 €
n) Rotenburger Tafel e.V., Tafel 10.000 € 4.000 €

Summe 39.650 € 31.950 €    
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Vorliegende Förderanträge sind entsprechend den jeweils im Einzelfall 
vorgesehenen Haushaltsmitteln und den Verwaltungshandreichungen zu 
bescheiden.  
 

 
 
 
Luttmann 
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2016 des Sozialamtes sowie des Gesundheitsamtes 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gegenstand der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 
sind die Planansätze für die folgenden Produkte der Teilhaushalte 4 (Sozialamt) und 6 (Ge-
sundheitsamt): 
 
Produkte TH 4 Bezeichnung 
24.2.01  Leistungen nach dem BAföG 
31.1.01  Hilfe zum Lebensunterhalt 
31.1.02  Hilfe zur Pflege 
31.1.03  Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
31.1.04  Hilfen zur Gesundheit 
31.1.05 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in 

anderen Lebenslagen 
31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
31.1.07 Zahlungen Quotales System 
31.1.08 Altenhilfe 
31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe 
31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII 
31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG 
31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG 
32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a. 
34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 
34.5.01 Landesblindengeld 
34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz 
34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG 
35.1.01 Leistungen nach dem USG 
35.1.02 Versicherungsamt 
35.1.03 Besondere soziale Hilfen 
36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
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Produkte TH 6 Bezeichnung 
12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene 
12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen 
31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen 
34.3.01 Betreuungswesen 
41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen 
41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst 
41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen 
41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst  
 
Zu der Fachausschusssitzung bitte ich den bereits mit der Einladung zum Finanzausschuss zu-
gesandten Haushaltsplanentwurf mitzubringen. Ausschussmitglieder, die keinen Haushaltsplan-
entwurf erhalten haben, erhalten mit dieser Einladung entsprechende Auszüge.  
 
Über Förderanträge zu einzelnen Produkten der Teilhaushalte 4 und 6 wurden bereits unter 
TOP 9 Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Gesundheit, Senioren und Soziales an 
den Kreistag abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze erfolgt unter Berück-
sichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund der vorge-
nannten Beschlüsse. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2016 werden die Plan-
ansätze der vorgenannten Produkte mit in der Sitzung besprochenen Än-
derungen empfohlen.  
 

 
 
 
 
Luttmann 
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